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Zitat von c. p. moritz

Dieses Thema ist brisant. Ich erhoffe mir aber dennoch (deswegen) viele Beiträge.
Sollte eurer Meinung nach ein ehemaliger NVA-Offizier, der vom DDR-System überzeugt
war und seine Vergangenheit relativ unkritisch sieht (Beispiel einer Äußerung: "Es gab
keinen Schießbefehl"), in Leitungsfunktion gelangen, z. B. stellvertretende
Schulleitung?
Vielen Dank für die Rückmeldungen!

Nun ja - dieselben Fragen haben wir vor mehreren Jahrzehnten auch den ehemaligen
Wehrmachtsoffizieren und den kleineren Nazi-Schergen gestellt. Einige fanden sich dann auch
im Schuldienst wieder, andere brachten es sogar in die Nähe Adenauers.
Was die Äußerung zum Schießbefehl angeht, so ist diese im Gegensatz zu Taten des NS-
Regimes (leider) nicht strafbar. Der Mann macht sich natürlich insofern lächerlich, als dass
dieser Befehl ja tatsächlich existiert und er damit ja zweifelsfrei widerlegt ist.

Was die unkritische Betrachtung seiner Vergangenheit angeht, so kann dies in vielen Fällen
sicherlich auch schlichtweg eine Art Selbstschutz sein. Die Tatsache, dass der Mann ehemaliger
NVA-Offizier war, disqualifiziert ihn nicht per se für eine Leitungsfunktion. Inwieweit er
dazugelernt hat und sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt, müsste ja vor
Einstellung als Lehrkraft überprüft worden sein. Wenn hier etwas versäumt wurde, dann hat die
Einstellungsbehörde geschlampt.

Vielleicht sollte man dem Mann eine Kopie des Schießbefehls diskret in die Hand drücken...

Gruß
Bolzbold
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